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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 
 
besten Dank für Ihr Interesse an unseren asspario-Produkten. 
 
Die Basis unseres gegenseitigen Vertrages bilden die 
 

• asspario FahrradAllRisk-Versicherungsbedingungen (ASSBVK 2019), 
• sowie gesetzliche Bestimmungen. 

 

Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die dazugehörigen Versicherungsbedingungen sind im Versicherungsschein beschrieben. 
 
Soweit wir in den Versicherungsunterlagen die männliche Form der Bezeichnung (z. B. Versicherungsnehmer, Ehegatte) verwenden, ist dabei 
auch immer die weibliche Bezeichnung mit gemeint. 
 
Bei allen Fragen zum Produkt steht Ihnen auch Ihr Vermittler gerne zur Verfügung. 
 
Ihr 
asspario Versicherungsdienst GmbH 
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Produktinformationsblatt 
Produktinformationsblatt zur asspario FahrradAllRisk 
 
Vorbemerkung 
 
Mit dem Produktinformationsblatt erhalten Sie einen kurzen Überblick über die asspario FahrradAllRisk. 
Bitte beachten Sie: Diese Informationen sind nicht abschließend. 
Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie den nachfolgenden Unterlagen 
 

• Vorschlag zur asspario FahrradAllRisk 
• Antrag zur asspario FahrradAllRisk 
• Allgemeine Kundeninformationen 
• Versicherungsbedingungen für die asspario FahrradAllRisk (ASSBVK 2019) 

 
Art der Versicherung / Versicherte Risiken / Risikoausschlüsse 
Bei diesem Versicherungsvertrag handelt es sich um eine Fahrradvollkaskoversicherung.  
 
Wir versichern Ihr Fahrrad, Pedelec, E-Bike einschließlich der fest mit dem Fahrrad, Pedelec, E-Bike verbundenen und zur Funktion des Fahr-
rad gehörenden Teile sowie das verwendete Schloss innerhalb Deutschlands und dem gesamten Bereich der Europäischen Union gegen Dieb-
stahl, Brand, Vandalismus, Unfallschäden aus selbst verschuldeten Unfällen (mit polizeilicher Unfallaufnahme), Fall- oder Sturzschäden, Repa-
raturkosten, Elementargefahren, Elektronikschäden durch Nässe an Steuerungsgeräten, Akku, Motor und Getriebe, Allgemeinen Verschleiß 
(ausgenommen sind wartungsrelevante Teile wie Bremsen und Bereifung), Produktions-, Konstruktions- oder Materialfehler (nach Ablauf der 
gesetzlichen Gewährleistungspflicht) und Bedienungsfehler durch Besitzer. 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich – je nach gewähltem Deckungsumfang - auch auf die herstellerseitig vorgegebenen Inspektionen in den 
ersten 24 Monaten nach Kaufdatum (max. 1 Inspektion pro Jahr, max. 100 EUR Kostenersatz pro Inspektion).   
 
Risikoausschlüsse 
Risikoausschlüsse/-begrenzungen sind ebenfalls in den jeweiligen Abschnitten der ASSBVK genannt. Hierzu einige Beispiele, für die kein Versi-
cherungsschutz gewährt wird: 
 

1) Fahrraddiebstahlschäden, wenn das Fahrrad nicht entsprechend gegen Diebstahl gesichert wurde oder Diebstahlschäden ohne An-
zeigenerstattung bei den Ermittlungsbehörden (Polizei). 

2) Schäden durch den Verleih des versicherten Gegenstandes oder für die ein Dritter vertraglich einzustehen hat als Hersteller, Verkäu-
fer, aus Reparaturauftrag oder sonstigem vertraglichen Drittverhältnis.  

3) Schäden durch Wettfahrten zur Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit, Radsportveranstaltungen (mit Übungs- und oder Trainings-
fahrten) oder von Mountainbike Downhill-Fahrten sowie unsachgemäßer Gebrauch jeglicher Art.  

4) Trunkenheitsfahrten mit einem Blutalkoholgehalt gemäß den gesetzlichen Vorgaben. 
  

Einzelheiten zu den Ausschlüssen finden Sie unter der Definition der Ausschlüsse (§3 ASSBVK) sowie der Beschreibung der Gefahren (§2 
ASSBVK). 
 
Beitrag, Fälligkeit und Zahlungszeitraum 

• Zu zahlender Gesamt-Jahresbeitrag*       __ __ __ __ EUR 

• Zahlweise □ jährlich □ 1/2-jährlich □ 1/4-jährlich □ monatlich 
• Zu zahlender Gesamt-Jahresbeitrag gemäß Zahlweise*      __ __ __ __ EUR 

• Erstmals zum Versicherungsbeginn            __ __ __ __ __ __ __ __ 

• Vertragsablauf              __ __ __ __ __ __ __ __ 
*inkl. aller Zuschläge und Nachlässe sowie der gesetzlichen Versicherungssteuer 
 
Die jeweiligen Fälligkeiten und den Zahlungszeitraum entnehmen Sie ebenfalls dem Vorschlag.  
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Beitragszahlung und Rechtsfolgen bei verspäteten oder unterbliebenen Zahlungen 
Ihre Zahlung des Erst- oder Einmalbeitrags gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versiche-
rungsscheins erfolgt. Zahlungen von Folgebeiträgen gelten als rechtzeitig, wenn sie jeweils zu den im Versicherungsschein genannten Fälligkei-
ten geleistet werden. 
Ist mit Ihnen die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt Ihre Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versiche-
rungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht 
widersprechen. 
Nicht rechtzeitige Zahlung des Erst- oder Einmalbeitrags oder eines Folgebeitrags kann zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. 
 

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie den Bedingungen. 

 

Leistungsausschlüsse  
Kein Versicherungsschutz besteht zum Beispiel für bzw. für Schäden durch  
 

• Stehen- oder Liegenlassen, Verlieren des Fahrrades oder Diebstahlschäden, wenn das Fahrrad nicht entsprechend gegen Diebstahl 
gesichert wurde. Eine sachgerechte Sicherung stellt sicher, dass das Rad nicht von Fremden gefahren werden kann, nicht auf übliche 
Art und Weise geschoben werden kann oder durch Entfernen des Schlosses, durch ein Lösen von Bauteilen am Fahrrad oder durch 
Verformen von Fahrradteilen entsichert werden kann. 

• Diebstahl ohne Anzeigenerstattung bei den Ermittlungsbehörden(Polizei) 
• Preissteigernde Umbauten, die dem Versicherer nicht mitgeteilt wurden 
• Schäden durch Korrosion oder Oxidation 
• Schäden durch Verschleiß an Reifen und Bremsen 
• Schäden durch den Verleih des versicherten Gegenstandes oder für die ein Dritter vertraglich  

einzustehen hat als Hersteller, Verkäufer, aus Reparaturauftrag oder sonstigem vertraglichen     
Drittverhältnis.  

• Schäden, die nicht die Funktion der Sache beeinträchtigen (z. B. Schrammen oder andere Schäden an der Lackierung) 
• Schäden infolge von Manipulationen des Antriebssystems oder durch nicht fachgerechte Ein- oder Umbauten sowie unsachgemäßer 

Reparaturen sowie ungewöhnliche insbesondere nicht den Herstellervorgaben entsprechende Verwendung oder Reinigung des Fahr-
rades 

• Schäden durch Wettfahrten zur Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit, Radsportveranstaltungen (mit Übungs- und oder Trainings-
fahrten) oder von Mountainbike Downhill-Fahrten sowie unsachgemäßer Gebrauch jeglicher Art. 

• Schäden, die vorsätzlich herbeigeführt und verursacht wurden. 
• Trunkenheitsfahrten mit einem Blutalkoholgehalt gemäß den gesetzlichen Vorgaben. 

 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie den Bedingungen.  
 
Pflichten (Obliegenheiten) 
Bei Abschluss des Versicherungsvertrags, während der Vertragslaufzeit und bei Eintritt des Versicherungsfalls sind bestimmte Pflichten zu er-
füllen.  
Fahrlässige, grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzungen können uns, je nachdem berechtigen, vom Vertrag zurückzutreten, den Ver-
trag zu kündigen, die Leistungen zu kürzen bzw. ganz zu versagen oder die Vertragsbestimmungen bzw. den Beitrag anzupassen. 
Einige Beispiele nennen wir Ihnen in diesem Produktinformationsblatt. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Bedingungen.  
 

• bei Vertragsabschluss 
Bei Abschluss des Versicherungsvertrags erfragen wir schriftlich oder in Textform Gefahrenumstände, die für uns erheblich sind. Unsere Fragen 
sind wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. 
 
• während der Vertragslaufzeit 
Während der Vertragslaufzeit bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 
 

• Anzeige eines Wechsels des versicherten Objekts 
• Anzeige besonderer Umstände, die nach allgemeiner Lebenserfahrung das Risiko eines Schadens erhöhen könnten 

 
• bei Eintritt des Versicherungsfalls 
Bei Eintritt des Versicherungsfalls sind insbesondere Sie oder ein anspruchsberechtigter Dritter verpflichtet, uns den Eintritt des Versicherungs-
falls, nachdem Sie bzw. der Dritte vom Versicherungsfall Kenntnis erlangt haben, unverzüglich anzuzeigen, uns alle zur Prüfung des Schaden-
/Leistungsfalls notwendigen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zu überlassen. 
Beispiele für weitere Pflichten: 
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Übrigens: Ihre erste Schadenmeldung können Sie schnell und einfach telefonisch vornehmen. Über das Bayerische Schaden-Service-Telefon 
089-6787-7777 sind wir für Sie 7 Tage die Woche und 24 Stunden täglich erreichbar. 

 

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt mit Einlösung des Versicherungsscheins durch Zahlung des Beitrags, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeit-
punkt. 
Der Versicherungsschutz endet mit Beendigung des Versicherungsvertrags und in anderen vertraglich oder gesetzlich genannten Fällen. 
 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie den Bedingungen.  
 

Hinweis zur Beendigung des Vertrags 
Der Versicherungsvertrag verlängert sich automatisch, wenn er nicht rechtzeitig vor Ende der dreimonatigen Kündigungsfrist zur Hauptfälligkeit 
gekündigt wird. Den Versicherungsablauf entnehmen Sie bitte dem Punkt „Beitrag, Fälligkeit und Zahlungszeitraum“ dieses Blattes. Hat Ihr 
Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen bereits zum Ende des dritten Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass 
uns Ihre Kündigung drei Monate vor Ablauf der ersten drei Jahre Ihrer Vertragslaufzeit oder jedes darauffolgenden Jahres zugehen muss. 
Vor dem Ende der Mindestvertragslaufzeit können Sie und wir den Vertrag nur auf Grund besonderer Anlässe beenden, z. B. bei Risikofortfall 
oder im Schadenfall.  
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Allgemeine Kundeninformationen 
 
Angaben der Gesellschaften 
 

➢ Gesellschaftsangaben 
(Identität des Versicherers) 
 
BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG  
Rechtsform:   Aktiengesellschaft 
Registergericht und Registernummer: Amtsgericht München, HRB 41186 
 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Alexander Hemmelrath 
Vorstand:    Martin Gräfer (Vorsitzender) 

Thomas Heigl 
Dr. Herbert Schneidemann 

 
Postanschrift:   Thomas-Dehler-Str. 25 
    81737 München 
 
➢ Ladungsfähige Anschrift 
Hausanschrift:   Thomas-Dehler-Str. 25 
    81737 München 
 
➢ Hauptgeschäftstätigkeit 
Die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG ist durch Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde zum Betrieb der Schaden- 
und Unfallversicherung berechtigt. 
 
➢ Aufsichtsbehörde 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Bereich Versicherungen 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
 
Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 
 
Für den oben genannten Versicherer handeln wir namens und in Vollmacht als Ihr Assekuradeur: 

 

Anschrift: 

asspario Versicherungsdienst GmbH 

Riegelgrube 5a 

55543 Bad Kreuznach 

 

Geschäftsführung: Uwe Schumacher, Rainer Brandt, Arne Buchhop 

Handelsregister: Bad Kreuznach/ HRB 23985 
 
➢ Informationen zur Versicherungsleistung und zum Gesamtbeitrag 
Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, wie Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Versicherungsleistungen sowie den 
Gesamtbeitrag (Gesamtpreis und eingerechnete Kosten) haben wir Ihnen bereits im jeweiligen Produktinformationsblatt, den zugehöri-
gen Allgemeinen Versicherungsbedingungen bzw. in unserem Vorschlag genannt. 
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➢ Ansprechpartner zur außergerichtlichen Schlichtung 

Ihre individuelle, persönliche und kompetente Beratung ist unser Ziel. Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden Sie sich 
bitte an 
 
• Beauftragter für die Anliegen der Mitglieder 

BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG  
-Beschwerdemanagement- 
Thomas-Dehler-Str. 25 
81737 München 
 
oder an den Versicherungsombudsmann als gesetzliche Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten: 
 
• Versicherungsombudsmann 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird dadurch nicht berührt. 
 
➢ Gültigkeitsdauer von Vorschlägen und sonstigen vorvertraglichen Angaben 
Die Ihnen für den Abschluss Ihres Versicherungsvertrages zur Verfügung gestellten Informationen haben eine befristete Gültigkeits-
dauer. Dies gilt sowohl bei unverbindlichen Werbemaßnahmen (Broschüren, Annoncen, etc.) als auch bei Vorschlägen und sonstigen 
Preisangaben. Sofern in den Informationen keine Gültigkeitsdauer angegeben ist, gelten sie für eine Dauer von vier Wochen nach Ver-
öffentlichung. 
 
➢ Bindefrist 
Sie sind an Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages einen Monat gebunden. 
 
➢ Zustandekommen des Vertrages 
Der Vertrag kommt durch Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages und unsere Annahmeerklärung durch Übersendung 
des Versicherungsscheines zustande, wenn Sie nicht von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Im Fall von Abweichungen von Ih-
rem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen sind diese – einschließlich Belehrung und Hinweise auf die damit verbundenen 
Rechtsfolgen – in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt. 
 
➢ Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Erstbeitrag unverzüglich nach 
Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins bezahlt worden ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht unverzüglich, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. 
Sofern bestimmte Wartezeiten bestehen, sind diese in dem jeweiligen Produktinformationsblatt enthalten. 
 
➢ Vorläufige Deckung 

Der Versicherungsschutz kann im Einzelfall auf Grund einer vorläufigen Deckungszusage ab dem darin genannten Zeitpunkt in Kraft 
treten. Diese ist ein eigenständiger Versicherungsvertrag, der insbesondere nach endgültigem Abschluss der Vertragsverhandlungen 
oder bei Vorlage des Versicherungsscheins über den endgültigen Versicherungsschutz endet. 
 
➢ Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) widerru-
fen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit den 
§§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben, jedoch nicht vor Erfüllung 
unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in Verbindung mit Artikel 246 § 3 des Einführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf 
ist zu richten an: asspario Versicherungsdienst GmbH Riegelgrube 5a 55543 Bad Kreuznach. Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 
wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zu-
sammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versiche-
rers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe 
darf weder vereinbart noch verlangt werden. 
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➢ Widerrufsfolgen  
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten, dabei handelt es 
sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/360 des von Ihnen für ein Jahr zu zahlenden Beitrags. Die Erstattung zurückzuzahlender 
Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor Ende der 
Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszuge-
ben sind. 
 
➢ Besondere Hinweise  
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem 
Monat. Soweit eine vorläufige Deckung erteilt wurde, endet diese mit dem Zugang des Widerrufs bei uns. 
 
➢ Laufzeit, Mindestlaufzeit 
Zu Laufzeit und Beendigung des Vertrags verweisen wir auf die Hinweise im Produktinformationsblatt. 
 
➢ Beendigung des Vertrages 
Einzelheiten entnehmen Sie dem Produktinformationsblatt und den Versicherungsbedingungen. 
 
➢ Anwendbares Recht/Gerichtsstand 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Ansprüche gegen uns als Versicherer können Sie vor dem Gericht an Ihrem Wohnort bzw. gewöhnlichen Aufenthaltsort oder vor dem 
Amts- bzw. Landgericht in München (Sitz der Gesellschaft) geltend machen. 
 
➢ Vertragssprache 
Sämtliche das Vertragsverhältnis betreffende Informationen und Kommunikation finden in deutscher Sprache statt, es sei denn, dass im 
Einzelfall anders lautende Vereinbarungen getroffen werden. 
 
➢ Zahlweise 

 
• Erstbeitrag 

Ihre Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des 
Versicherungsscheins erfolgt. 
 
• Folgebeitrag 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums 
bewirkt ist. 
 
• SEPA-Lastschrift-Mandat 

Ist mit Ihnen die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt Ihre Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Ver-
sicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einzie-
hung nicht widersprechen. 
 
• Zahlweise 

Falls wir mit Ihnen unterjährige Zahlweise vereinbaren, ist grundsätzlich jährliche, ½-jährliche, ¼-jährliche oder monatliche Beitragszah-
lung möglich, wobei ein Zuschlag für unterjährige Beitragszahlung berechnet werden kann. 
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Die asspario FahrradAllRisk (ASSBVK 2019) 
 
Abschnitt A1 
A1 § 1 Versicherungsgegenstand 
A1 § 2 Versicherte Gefahren 
A1 § 3 Ausschlüsse  
A1 § 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
A1 § 5 Obliegenheiten und grobe Fahrlässigkeit,  
             Sorgfaltspflichten   
A1 § 6 Wiederherbeigeschaffte Sachen  
 
Abschnitt A2 (sofern vereinbart)  
A2 § 1 Was leistet Ihr Fahrrad-Schutzbrief? 
A2 § 2 Leistungen ohne Mindestentfernung zum Wohnsitz 
A2 § 3  Ab einer Entfernung von 10km von Ihrem Wohnort er-

bringen wir folgende Leistungen  
A2 § 4 Geltungsbereich 
A2 § 5 Begriffe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abschnitt B 
B § 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines 

Vertreters  
B § 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende 

des Vertrags  
B § 3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen ver-

späteter Zahlung oder Nichtzahlung  
B § 4 Folgebeitrag  
B § 5 Lastschriftverfahren  
B § 6 Ratenzahlung  
B § 7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  
B § 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers  
B § 9 Gefahrerhöhung  
B § 10 Überversicherung  
B § 11 Mehrere Versicherer 
B § 12 Versicherung für fremde Rechnung  
B § 13 Aufwendungsersatz 
B § 14 Übergang von Ersatzansprüchen 
B § 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
B § 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
B § 17 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 
B § 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
B § 19 Repräsentanten 
B § 20 Verjährung 
B § 21 Zuständiges Gericht 
B § 22 Anzuwendendes Recht 
B § 23 Sanktionsklausel 
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Die asspario FahrradAllRisk (ASSBVK 2019) 
 
Abschnitt A 
A §1 Versicherungsgegenstand 
1) Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete 

und durch Kaufnachweis (Händlerkaufbeleg bzw. Privat-
kaufvertrag im Original, ausgestellt auf den Namen des 
Versicherungsnehmers) beschriebene Fahrrad mit Hilfs-
motor (elektrounterstütztes Fahrrad bzw. Pedelec) ein-
schließlich der fest mit dem Pedelec/E-Bike verbundenen 
und zur Funktion des Fahrrades gehörenden Teile (wie 
Sattel, Lenker, Lampen, Gepäckträger) sowie das ver-
wendete Schloss innerhalb des geografischen Europas, 
den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanari-
schen Inseln, Madeira und den Azoren (24-Stunden-De-
ckung) gegen die versicherten Gefahren nach A1 § 2 
AVB.   

2) Versicherbar sind Fahrräder und Pedelec/E-Bike ohne 
Versicherungskennzeichen. 

3) In den Leistungsvarianten best select und top select sind 
auch S-Pedelecs, Mofas, Roller (bis 50 ccm), Kranken-
fahrstühle und vergleichbare Sonderfahrzeuge mit Versi-
cherungskennzeichen versicherbar.                                         

4) Versicherbar sind die vorgenannten Fahrzeuge im Erst-
besitz bis zu 36 Monate nach Erstanschaffung (Kaufbe-
leg).  

5) Nicht versicherbar sind  
- Velomobile / vollverkleidete Fahrräder;  
- Fahrräder mit Carbon-Rahmen (Absicherung über die 
Tarifvarianten best select oder top select);  
- Dirt-Bikes;  
- Eigenbauten (Absicherung Absicherung über die Tarif-
varianten best select oder top select); 
- Umbauten (Fahrräder, bei denen die nachträglich ange-
brachten oder ausgetauschten Fahrradteile 20 % des ur-
sprünglichen Händlerverkaufspreises übersteigen);  
- Fahrräder ohne Original-Händlerkaufbeleg.  
Wird nach Prüfung zum Beispiel im Schadenfall festge-
stellt, dass das Fahrrad/Pedelec/E-Bike nicht versicher-
bar ist, wird der Vertrag rückwirkend aufgehoben. Bis da-
hin gezahlte Prämien werden rückerstattet.  
 

A §2 Versicherte Gefahren 
Versichert sind alle Schäden am versicherten Fahrrad, Pede-
lec/E-Bike, die nicht unter die in § 3 genannten Ausschlüsse 
fallen. Die Erstattung versicherter Schäden erfolgt zum Neu- 
oder Wiederbeschaffungswert. Zu den versicherten Gefahren 
zählen insbesondere: 
 
1) Diebstahl (auch Teilediebstahl) 

Diebstahl von Akkus an Ladestationen 
2) Brand, Explosion, Blitzschlag 
3) Vandalismus 
4) Unfallschäden aus selbst verschuldeten Unfällen (mit po-

lizeilicher Unfallaufnahme) 
5) Fall- oder Sturzschäden 
6) Fest montiertes Zubehör 
7) Reparaturkosten 
8) Elementargefahren 
9) Elektronikschäden durch Nässe an Steuerungsgeräten, 

Akku, Motor und Getriebe 
10) Allgemeiner Verschleiß (ausgenommen sind wartungsre-

levante Teile wie Bremsen und Bereifung) 
11) Produktions-, Konstruktions- oder Materialfehler (nach 

Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungspflicht)  
12) Bedienungsfehler durch Besitzer 

13) Zusätzliche Erstattung für Fahrradgepäck (Reisegepäck) 
bis maximal 30% der vereinbarten Versicherungen, maxi-
mal 1.000 EUR. 
Als Fahrrad- und Reisegepäck gilt ausschließlich:  
Fahrradkompass, Fahrradkorb, Fahrradtasche, Helm, Hy-
gieneartikel, Isomatte, Kartenhalter, Kartenmaterial, Kin-
dersitz, Kleidung, Kochgeschirr, Luftmatratze, Luft-
pumpe, Regenschutzplane, Schlafsack, Schleppstange, 
Schloss, Spiegel, Steckschutzblech, Tachometer (kein 
Multifunktionsgerät), Trinkflasche, Werkzeug/Flickzeug, 
Werkzeugtasche, Zelt. 

 
Entschädigungsleistungen, Selbstbeteiligung 
Der Versicherer erstattet 
1) bei Totalverlust durch Diebstahl bzw. Teildiebstahl die tat-
sächlich angefallenen Kosten für eine Ersatzbeschaffung in 
gleicher Art und Güte (Neuwert), maximal die vereinbarte Ver-
sicherungssumme. 
2) die notwendigen Reparaturkosten (Ersatzteile in gleicher Art 
und Güte und Arbeitslohn), die die Verkehrs- und Funktions-
tüchtigkeit wiederherstellen, maximal die vereinbarte Versiche-
rungssumme bei Beschädigung oder Vandalismus. 
Voraussetzung für eine Entschädigung ist, dass die erforderli-
chen und tatsächlich angefallenen Kosten der Wiederbeschaf-
fung oder Reparatur (gleicher Art und Güte) nachgewiesen 
werden (Nachweis durch Händlerkaufbeleg bzw. Privatkaufver-
trag oder Reparaturrechnung im Original, ausgestellt auf den 
Namen des Versicherungsnehmers). 
Es gilt ein genereller Selbstbehalt von 50 EUR pro Schadenfall 
als vereinbart. In den Leistungsvarianten fair select und top se-
lect entfällt dieser Selbstbehalt ersatzlos. 

Fairer Hinweis: 
Ausgeschlossen sind Räder, die von Privatpersonen ohne die 
vorbezeichneten Unterlagen und ohne den Privatkaufvertrag 
erworben wurden. 
Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus anderen 
Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen 
diese Leistungsverpflichtungen vor. 
 

In der Leistungsvariante best select sind folgende 
Leistungen zusätzlich versichert 
In der Leistungsvariante best select gelten abweichend zur 
Leistungsvariante fair select auch Fahrräder mit Carbon-Rah-
men und Selbst-/Eigenbauten (ohne E-Bikes und Pedelecs) 
versichert.  
 
In der Leistungsvariante top select sind folgende 
Leistungen zusätzlich versichert:  
 

Die herstellerseitig vorgegebenen Inspektionen in den ersten 
24 Monaten ab Neukaufdatum gelten mitversichert und werden 
nach Vorlage des Inspektionsnachweises durch den Fach-
händler (Reparaturrechnung im Original, ausgestellt auf den 
Namen des Ver-sicherungsnehmers) einmal pro Jahr mit bis 
zu 100 EUR erstattet.  
Erhöhung der Erstattung für Fahrradgepäck (Reisegepäck) bis 
100% der vereinbarten Versicherungen, maximal 10.000 EUR. 
 
A §3 Ausschlüsse 
Nicht versichert sind: 
1) Stehen- oder Liegenlassen, Verlieren des Fahrrades oder 

Diebstahlschäden, wenn das Fahrrad nicht entsprechend 
gegen Diebstahl gesichert wurde. Eine sachgerechte Si-
cherung stellt sicher, dass das Rad nicht von Fremden 
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gefahren werden kann, nicht auf übliche Art und Weise 
geschoben werden kann oder durch zerstörungsfreies 
Entfernen des Schlosses, durch ein Lösen von Bauteilen 
am Fahrrad oder durch Verformen von Fahrradteilen ent-
sichert werden kann. 

2) Diebstahl ohne Anzeigenerstattung bei den Ermittlungs-
behörden (Polizei) 

3) Preissteigernde Umbauten, die dem Versicherer nicht 
mitgeteilt wurden 

4) Schäden durch Korrosion oder Oxidation 
5) Schäden durch Verschleiß an Reifen und Bremsen 
6) Schäden durch den Verleih des versicherten Gegenstan-

des oder für die ein Dritter vertraglich  
einzustehen hat als Hersteller, Verkäufer, aus Reparatur-
auftrag oder sonstigem vertraglichen     
Drittverhältnis.  

7) Schäden, die nicht die Funktion der Sache beeinträchti-
gen (z. B. Schrammen oder andere Schäden an der La-
ckierung) 

8) Schäden infolge von Manipulationen des Antriebssystems 
oder durch nicht fachgerechte Ein- oder Umbauten sowie 
unsachgemäßer Reparaturen sowie ungewöhnliche ins-
besondere nicht den Herstellervorgaben entsprechende 
Verwendung oder Reinigung des Fahrrades 

9) Schäden durch Wettfahrten zur Erzielung einer Höchstge-
schwindigkeit, Radsportveranstaltungen (mit Übungs- und 
oder Trainingsfahrten) oder von Mountainbike Downhill-
Fahrten sowie unsachgemäßer Gebrauch jeglicher Art. 

10) Schäden, die vorsätzlich herbeigeführt und verursacht 
wurden. 

11) Trunkenheitsfahrten mit einem Blutalkoholgehalt gemäß 
den gesetzlichen Vorgaben. 

 

A §4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
Der Vertrag beginnt mit der fristgerechten Einlösung der Erst-
prämie beim Versicherer zu dem im Versicherungsschein be-
nannten Termin und endet nach Ablauf eines Jahres mit auto-
matischer Verlängerung des Vertrages sofern der Kunde nicht 
bis 3 Monate vor dem regulären Ablauf gekündigt hat. 
 
A §5 Obliegenheiten und grobe Fahrlässigkeit,  
         Sorgfaltspflichten  
1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, das versicherte 

Fahrrad zum Schutz gegen Diebstahl, bei jeglicher Nicht-
benutzung mit einem Sicherheitsschloss oder in ge-
schlossenen Räumen die nur vom Versicherungsnehmer 
zugänglich sind zu sichern.  
Eine sachgerechte Sicherung stellt sicher, dass das Rad 
nicht von Fremden gefahren werden kann, nicht auf übli-
che Art und Weise geschoben werden kann oder durch 
zerstörungsfreies Entfernen des Schlosses, durch ein Lö-
sen von Bauteilen am Fahrrad oder durch Verformen von 
Fahrradteilen entsichert werden kann. 
Das versicherte Fahrrad ist mit einem Schloss mit mittle-
rem bis maximalem Sicherheitsstandard und einem Min-
destpreis von 50 EUR zu sichern. Bei Abschluss der Ver-
sicherung darf das Schloss nicht älter als zwei Jahre sein.  
Die Kaufquittung für das Sicherheitsschloss muss von ei-
nem Fachhändler auf den Namen des Versicherungsneh-
mers ausgestellt sein. 

2. Der Versicherungsnehmer hat die üblichen Sorgfalts-
pflichten einzuhalten, z.B. das Fahrrad/Pedelec/E-Bike 
nach Vorgabe des Herstellers in einem ordnungsgemä-
ßen Zustand zu halten oder bei einer Fahrtpause sein 
Fahrrad/Pedelec/E Bike nebst Reisegepäck nicht unbe-
aufsichtigt oder unverschlossen abzustellen.   

3. Schäden jedweder Art die zu einer Regulierung durch die 
Versicherung führen könnten sind unverzüglich, mit einer 
Frist ab 7 Werktage, nach Bekanntwerden dem Versiche-
rer mitzuteilen. 

4. Bei Reparaturkosten, die voraussichtlich 250 EUR über-
steigen, ist dem Versicherer vor Reparaturaus-führung 
ein Kostenvoranschlag zur Genehmigung vorzulegen.  
Bis zum Abschluss der Schadenregulierung ist das be-
schädigte Fahrrad bzw. sind die beschädigten Teile zur 
Besichtigung aufzubewahren. 

 
Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen                                                                                                                  
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach 
Nr. 1 bis 4 vorsätzlich, so verzichtet der Versicherer auf die 
Einrede der Obliegenheitsverletzung, behält sich aber das 
Recht vor die zu erwartende Entschädigung auf 50 von 100% 
zu kürzen.  
b) Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung ebenfalls zu kürzen. Die 
Kürzung erfolgt, abhängig von dem Verschulden des Versiche-
rungsnehmers, im Rahmen von 50% bis 100% des Schadens. 
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versi-
cherungsnehmer nachzuweisen. 
 
A §6 Wiederherbeigeschaffte Sachen 
1. Anzeigepflicht 
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, 
hat der Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies nach 
Kenntniserlangung unverzüglich dem Vertragspartner in Text-
form anzuzeigen. 
 
2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädi-
gung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den An-
spruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von 
zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. Andern-
falls ist eine für diese Sache gewährte Entschädigung zurück-
zugeben. 
 
3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 
a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache 
eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswerts 
gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Ent-
schädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer 
zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses 
Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den 
Versicherer über. 
b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache 
eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß 
geringer als der Versicherungswert ist, so kann der Versiche-
rungsnehmer die Sache behalten und muss sodann die Ent-
schädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von 
zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer 
die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich 
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich 
der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher 
der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung 
entspricht. 
 
4. Beschädigte Sachen 
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann 
der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädi-
gung in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen oder 
behalten, wenn die Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 
bei ihm verbleiben. 
 
5. Gleichstellung 
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Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn 
der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz 
wieder zu verschaffen. 
 
6. Übertragung der Rechte 
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte 
Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer 
den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu über-
tragen, die ihm mit Bezug auf diesen Sachen zustehen. 

Abschnitt A2 

A2 § 1 Was leistet Ihr Fahrrad-Schutzbrief? 
Nach einem Schadenfall unterstützen wir Sie mit aktiver Hilfe 
und übernehmen die folgenden Leistungen, um Sie schnellst-
möglich wieder mobil zu machen.  
Die Leistungen sind versichert, wenn das versicherte Fahrrad 
infolge einer Panne oder eines Unfalls nicht mehr fahrbereit ist 
oder die versicherte Person durch einen Unfall mit dem  
versicherten Fahrrad verletzt oder schwerwiegend erkrankt. 
 

A2 § 2 Leistungen ohne Mindestentfernung vom 
Wohnsitz 

1. 24-Stunden Service  
Wir unterstützen Sie auch bei technischen Problemen mit 
Ihrem Fahrrad bei Anruf unserer 24-Stunden-Hotline 
durch Information über die nächstgelegene Fahrrad-
Werkstatt.  

2. Pannenhilfe  
Sofern in der Nähe des Schadenortes eine qualifizierte 
mobile Pannenhilfe verfügbar ist und diese Leistung in 
zumutbarer Zeit nach Schadenmeldung angeboten wer-
den kann, sorgen wir für den Einsatz dieser mobilen Pan-
nen-hilfe am Leistungsort und übernehmen die hierdurch 
entstehenden Kosten.  
Organisiert sich die versicherte Person diese Hilfeleistung 
selbst, übernehmen wir Kosten bis 50 EUR.  
Kosten für Ersatzteile übernehmen wir nicht. 

 
A2 § 3 Ab einer Entfernung von 10km von Ihrem 
Wohnort erbringen wir folgende Leistungen  
 
1. Abschleppen  

Kann das Fahrrad an der Schadenstelle oder dem  
Leistungsort nicht wieder fahrbereit gemacht werden, sor-
gen wir für das Abschleppen des Fahrrades einschließlich 
Gepäck bis zur nächsten geeigneten Fahrrad-Werkstatt 
und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten in 
unbegrenzter Höhe.  
Liegt der Wohnort näher als die nächste geeignete Fahr-
rad-Werkstatt, erfolgt das Abschleppen bis zum Wohn-
sitz.  
Ist ein von der versicherten Person gewünschter Zielort 
näher gelegen oder in gleicher Entfernung erreichbar, so 
kann der Abtransport nach einvernehmlicher Abstimmung 
mit der versicherten Person anstelle des Abschleppens 
zur Fahrrad-Werkstatt bzw. zum Wohnsitz auch dorthin 
erfolgen.  
Für nicht von uns organisiertes Abschleppen erstatten wir 
die Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 150 EUR.  
Zusätzlich übernehmen wir die Kosten für den separaten 
Transport von Gepäck und Ladung bis zu 200 EUR, wenn 
ein Transport zusammen mit dem Fahrrad nicht möglich 
ist.  

2. Bergung  
Ist das versicherte Fahrrad nach einem Unfall von der 
Straße oder einem öffentlich befahrbaren Fahrradweg ab-
gekommen, sorgen wir für seine Bergung und/oder Ab-
transport einschließlich Gepäck und übernehmen die 
hierdurch entstehenden Kosten bis zu 2.000 EUR.  
Sofern die Bergung behördlich angewiesen ist, über-
nehmen wir die entstehenden Kosten in voller Höhe. 

 
Fairer Hinweis:  
Die nachfolgend beschriebenen Leistungen erbringen wir 
auch, wenn Ihnen auf einer Reise das Fahrrad gestohlen 
wurde und Sie diesen Diebstahl polizeilich gemeldet haben. 
 
3. Weiter- oder Rückfahrt  

Wir organisieren die Weiterfahrt zu Ihrem ständigen 
Wohnsitz im Inland oder zu Ihrem Zielort.  
Selbstverständlich gilt dies auch für die Rückfahrt vom 
Zielort zu Ihrem Wohnsitz sowie die Abholung des wieder 
fahrbereiten Fahrrades vom Schadenort.  
Wir übernehmen hierbei entstehende Kosten bis zur 
Höhe von 500 EUR für die  
a) Fahrt vom Schadenort zum Wohnsitz oder für die Fahrt 
vom Schadenort zum Zielort,  
b) die Rückfahrt vom Zielort zum Wohnsitz,  
c) die Fahrt zum Schadenort für eine Person, wenn das 
wieder fahrbereite Fahrrad dort abgeholt werden soll.  
 

4. Ersatzfahrrad  
Wir vermitteln Ihnen ein Ersatzfahrrad und übernehmen 
die Kosten für die Anmietung bis zur Wiederherstellung 
der Fahrbereitschaft oder bis zum Wiederauffinden des 
gestohlenen Fahrrads, sofern es in einem fahrbereiten 
Zustand ist.  
Wir zahlen dabei für längstens sieben Tage; maximal 50 
EUR je Tag.  
Nehmen Sie unsere Leistungen Weiter- und Rückfahrt (§ 
3 Ziffer 3) in Anspruch, übernehmen wir keine Ersatzfahr-
radkosten. 
 

5. Übernachtungskosten  
Wir reservieren auf Wunsch eine Übernachtungsmöglich-
keit im nächstgelegenen Hotel und übernehmen die Über-
nachtungskosten für höchstens fünf Nächte bis zu dem 
Tag, an dem das Fahrrad wiederhergestellt wurde.  
Wir erstatten bis zu 80 EUR je Übernachtung.  
Nehmen Sie unsere Leistung Weiter- und Rückfahrt (§ 3 
Ziffer 3) in Anspruch, übernehmen wir die Übernach-
tungskosten nur für eine Nacht.  
 

6. Fahrrad-Rücktransport  
Kann das Fahrrad am Schadenort oder in dessen Nähe 
nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbereit gemacht 
werden und übersteigen die voraussichtlichen Reparatur-
kosten nicht den Betrag, der am Schadentag in Deutsch-
land für ein gleichwertiges gebrauchtes Fahrrad aufge-
wendet werden muss, sorgen wir für den Transport des 
Fahrrads zu einer Werkstatt an einem anderen Ort.  
Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis 
zur Höhe der Kosten für einen Rücktransport an Ihren 
ständigen Wohnsitz im Inland. Diese Leistung erbringen 
wir auch, wenn das Fahrrad nach einem Diebstahl  
wiederaufgefunden wird.  
Wird vor dem Rücktransport festgestellt, dass ein zum 
Fahrrad (E-Bike, Pedelec oder ähnliches) gehörender 
Akku beschädigt ist oder so beschädigt sein könnte, dass 
ein Transport nur als Gefahrgut zulässig ist, leisten wir 
nur für den Rücktransport des Fahrrades ohne Akku. 

7. Fahrrad-Verschrottung  
Muss das versicherte Fahrrad im europäischen Ausland 
verzollt oder verschrottet werden, übernehmen wir die  
Erledigung und die Kosten hierfür sowie die Kosten des 
Transportes vom Schadenort zum Einstellort.  
Aus der Verschrottung anfallende Resterträge werden an 
Sie ausbezahlt.  
Gepäck lassen wir zu Ihrem Wohnsitz transportieren, 
wenn ein Transport zusammen mit dem gewählten Heim-
reisemittel nicht möglich ist.  
Die Kosten des Transportes übernehmen wir bis zum 
Wert der Bahnfracht.  
Eine Verzollung oder Verschrottung erfolgt nicht, wenn 
gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.  
 

8. Notfall-Bargeld  
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Geraten Sie auf einer Reise im Ausland durch den Ver-
lust von Zahlungsmitteln in eine finanzielle Notlage, stel-
len wir den Kontakt zu Ihrer Hausbank her und vermitteln 
schnelle Auszahlung von Bargeld an Ihrem Reiseort.  
Ist dies nicht binnen 24 Stunden nach dem auf die  
Schadenmeldung folgenden Werktag möglich, stellen wir 
Ihnen ein zinsloses Darlehen von bis zu 1.500 EUR je 
Schadenfall zur Verfügung und tragen die Kosten für 
Überweisung und Auszahlung bis zu 100 EUR. 
 

A2 § 4 Geltungsbereich  
Versicherungsschutz besteht für Schadenfälle innerhalb des 
geografischen Europas, den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, 
auf den Kanarischen Inseln, Madeira und den Azoren.  
 
Die Erbringung der Assistance- und Versicherungsleistungen 
erfolgt in den einzelnen Ländern entsprechend der lokalen 
Verfügbarkeit und den örtlichen Gegebenheiten.  
 
 
 
A2 § 5 Begriffe  
1. Ausland  

Ausland sind alle Länder des Geltungsbereiches außer 
Deutschland. 
Als Ausland gilt nicht das Staatsgebiet, in dem Sie oder 
die mitversicherte Person einen Wohnsitz haben oder 
ständiger Berufsausübung nachgehen.  
 

2. Leistungsort  
Leistungsort ist eine Stelle am oder in der Nähe des 
Schadenortes, die mit dem Abschleppfahrzeug nach Stra-
ßenverkehrsordnung in zulässiger Weise und verkehrs-
technisch möglich erreichbar ist.  

 
3. Panne 

Panne ist eine Störung (Betriebs-, Brems- oder Bruch-
schaden) am versicherten Fahrrad, aufgrund derer der 
Fahrtantritt oder eine Weiterfahrt nicht mehr möglich ist.  
 
Keine Pannen sind  
- entladene oder entwendete Akkus oder  
- fehlender Reifendruck, wenn dieser wiederum durch 
Gebrauch einer Luftpumpe behoben werden kann oder  
- ein nach Straßenverkehrsordnung unzulässiger Zu-
stand des Fahrrades, wenn dies zu einer Untersagung 
der Weiterfahrt oder zu einer Situation führt, in der auf-
grund des Hinzutretens weiterer von außen eintretender 
Umstände die Weiterfahrt unmöglich gemacht wird.  
 

 
4. Pannenhilfe  

Pannenhilfe ist eine Wiederherstellung der Fahrbereit-
schaft am Schaden- bzw. Leistungsort, die mit den durch 
das Pannenhilfsfahrzeug üblicherweise mitgeführten 
Kleinteilen erfolgen kann.  
Nicht versichert sind Verschleißteile und diejenigen  
Ersatzteile, die speziell im Schadenfall für diese Hilfeleis-
tung angefordert wurden.  
Unfall ist beim Ausfall des Fahrrades jedes Ereignis, das 
unmittelbar von außen mit mechanischer Gewalt auf das 
versicherte Fahrrad einwirkt, infolgedessen das Fahrrad 
nicht mehr fahrbereit ist.  
 

5. Reise  
Reise ist jede Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz.  
 

6. Sie sind die versicherte Person.  
 

7. Ständiger Wohnsitz ist der Ort in Deutschland, an dem 
Sie polizeilich gemeldet sind und sich überwiegend auf-
halten. 
 
 
 
 

Abschnitt B 
B § 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers 
oder seines Vertreters 
1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige-
pflicht von Gefahrumständen 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrum-
stände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform 
gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellt. 
 
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
a) Vertragsänderung 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätz-
lich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen 
Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingun-
gen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbe-
standteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschulde-
ten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr 
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsi-
cherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen. 
b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das 
Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu glei-
chen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zu-
rück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der An-
zeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet. 
c) Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündi-
gen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen 
Bedingungen abgeschlossen. 
d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung a) zum 
Rücktritt b) und zur Kündigung c) sind jeweils ausgeschlossen, 
wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand 
oder die unrichtige Anzeige kannte. 
e) Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
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3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versiche-
rers 
Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt (Nr. 
2 b) oder zur Kündigung (Nr. 2 c) muss der Versicherer inner-
halb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die 
Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Be-
gründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb ei-
nes Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Mo-
natsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände 
Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte 
Recht begründen. 
 
4. Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt (Nr. 
2 b) und zur Kündigung (Nr. 2 c) stehen dem Versicherer nur 
zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeige-
pflicht hingewiesen hat. 
 
5. Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 
sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die 
Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berück-
sichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass 
die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem 
Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt. 
 
6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), 
zum Rücktritt (Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 2 c) er löschen 
mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss, dies gilt nicht 
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten 
sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich 
oder arglistig verletzt hat. 
 
B § 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer 
und Ende des Vertrags 
1. Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelun-
gen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
des Erst- oder Einmalbeitrags zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt. 
 
2. Dauer 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitraum abgeschlossen. 
 
3. Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Ver-
tragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des je-
weiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 
 
4. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Ver-
sicherungsnehmer gekündigt werden. 
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 
 
5. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgese-
henen Zeitpunkt. 
 
6. Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 
a) Als Wegfall des versicherten Interesses gilt der Verkauf des 
versicherten Objekts, nachweisbar durch Vorlage eines ent-
sprechenden Kaufvertrages.. 
b) Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versiche-
rungsnehmers zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Ver-
sicherers über die vollständige und dauerhafte Haushaltsauflö-
sung, spätestens jedoch zwei Monate nach dem Tod des Ver-
sicherungsnehmers, wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein 
Erbe die Wohnung in derselben Weise nutzt wie der verstor-
bene Versicherungsnehmer. 
 
B § 3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Fol-

gen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
1. Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags 
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach Ablauf von 
zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins zu zah-
len. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor 
Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüg-
lich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem 
in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 
 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der 
erste oder einmalige Beitrag unverzüglich einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 
Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erster Beitrag. 
 
2. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungs-
verzug 
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 1 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versi-
cherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht 
bewirkt ist. 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
 
3. Leistungsfreiheit des Versicherers 
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeit-
punkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des 
Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hin-
weis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nicht-
zahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
 
B § 4 Folgebeitrag 
1. Fälligkeit 
a) Ein Folgebeitrag wird zu Beginn des vereinbarten Versiche-
rungsjahres fällig. 
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b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebe-
nen Zeitraums bewirkt ist. 
 
2. Schadenersatz bei Verzug 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebei-
trags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm 
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
 
3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach 
Mahnung 
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrags auf dessen Kosten 
in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, 
wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des 
Beitrags, der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und au-
ßerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündi-
gungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hin-
weist. 
b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
frist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer 
bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der Zahlung des Beitrags 
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung ge-
setzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in 
Verzug ist. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so 
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, 
wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der 
Zahlung in Verzug ist. 
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung aus-
drücklich hinzuweisen. 
 
4. Zahlung des Beitrags nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsneh-
mer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn 
sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb 
eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Rege-
lung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt 
unberührt. 
 
B § 5 Lastschriftverfahren 
1. Pflichten des Versicherungsnehmers 
Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren ver-
einbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung des 
Kontos zu sorgen. 
 
2. Änderung des Zahlungswegs 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder 
mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, 
nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berech-
tigt, das SEPA-Lastschrift-Mandat in Textform zu kündigen. 
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, 
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehen-
den Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. 
Sofern monatliche Zahlweise vereinbart war, kann der Versi-
cherer zukünftig mindestens vierteljährliche Zahlweise verlan-
gen. 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlge-
schlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsneh-
mer in Rechnung gestellt werden. 
 

B § 6 Ratenzahlung 
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Ra-
ten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. 
Die gestundeten Raten des laufenden Versicherungsjahres 
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer 
Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Ent-
schädigung fällig wird. 
 
B § 7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
1. Allgemeiner Grundsatz 
a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem Ver-
sicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 
b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er 
hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu 
dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 
 
2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, 
Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten 
Interesse 
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver-
tragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat 
der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Wider-
rufs entfallenden Teil des Beitrags zu erstatten. Voraussetzung 
ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufs-
recht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlen-
den Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zuge-
stimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Wider-
rufsfrist beginnt. 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer 
zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten Bei-
trag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch 
genommen hat. 
b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrum-
stände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in 
Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versi-
cherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklä-
rung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil der erste oder der einmalige Beitrag 
nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer 
eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 
c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht 
dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der An-
fechtungserklärung zu. 
d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer 
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein 
anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der 
Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen. 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse 
in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem 
Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt. 
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B § 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-
falls 
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen hat, 
sind: 

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen so-
wie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften 
(siehe A § 17), 
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten (siehe A § 17). 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann 
der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der 
Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegen-
heit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 
 
2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des 
 Versicherungsfalls 
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalls 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen, 
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch 
mündlich oder telefonisch – anzuzeigen, 
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung – ggf. auch mündlich oder telefo-
nisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestat-
ten, 
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befol-
gen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag 
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat 
der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Er-
messen zu handeln, 
ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen, 
ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen ein-
zureichen, 
gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen 
durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind 
Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild 
nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) 
und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichti-
gung durch den Versicherer aufzubewahren, 
hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 
Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, 
die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des 
Umfangs der Leistungspflicht des Versicherers erfor-
derlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang der Ent-
schädigungspflicht zu gestatten, 
ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet wer-
den kann, 
jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpa-
piere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unver-
züglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwa-
ige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere abhan-
den gekommene Sparbücher und andere sperrfähige 
Urkunden unverzüglich sperren zu lassen. 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß 
Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tat-
sächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist. 
 
3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach 
Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer 
zu beweisen. 
b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist 
der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Ob-
liegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig 
oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat. 
 
B § 9 Gefahrerhöhung 
1. Begriff der Gefahrerhöhung 
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-
tragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vor-
handenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt 
des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens 
oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers 
wahrscheinlicher wird. 
b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – 
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert 
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat 
(siehe A § 18). 
c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die 
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen 
als mitversichert gelten soll. 
 
2. Pflichten des Versicherungsnehmers 
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme 
durch einen Dritten gestatten. 
b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er 
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrer-
höhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese 
dem Versicherer unverzüglich anzeigen. 
c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragser-
klärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versi-
cherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, 
nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

 
3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den 
Versicherer 
a) Kündigungsrecht 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 
Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsneh-
mer zu beweisen. 
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Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kün-
digen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach 
Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen. 
b) Vertragsänderung 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung 
der erhöhten Gefahr ausschließen. 
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absiche-
rung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsneh-
mer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 
In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 
 
4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsan-
passung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb ei-
nes Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhö-
hung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederherge-
stellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 
 
B § 10 Überversicherung 
a) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer 
als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Besei-
tigung der Überversicherung die Versicherungssumme mit so-
fortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabset-
zungsverlangens, ist für die Höhe des Beitrags der Betrag 
maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, 
wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt ge-
schlossen worden wäre. 
b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Ver-
sicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er 
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt. 
 
B § 11 Mehrere Versicherer 
1. Anzeigepflicht 
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind 
der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzuge-
ben. 
 
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 
1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter 
den in B § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung 
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leis-
tungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des 
Versicherungsfalls Kenntnis von der anderen Versicherung er-
langt hat. 

 
3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversi-
cherung 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen 
zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus ande-
ren Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem 

Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zah-
len wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversiche-
rung vor. 
b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen 
Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt; der Versicherungs-
nehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des 
ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer beste-
hen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus an-
deren Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben 
Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegen-
den Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen 
Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbe-
trag der Versicherungssummen, aus denen die Beiträge er-
rechnet wurden, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen 
ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Ver-
trägen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, 
als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in die-
sem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 
c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht 
geschlossene Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Bei-
trag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem 
Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er 
verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben 
oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minde-
rung des Beitrags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der 
durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 
Die Aufhebung des Vertrags oder die Herabsetzung der Versi-
cherungssumme und Anpassung des Beitrags werden zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zu-
geht. 
b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die 
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Ab-
schluss der mehreren Versicherungsverträge der Versiche-
rungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Ver-
sicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der 
Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsneh-
mer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versiche-
rungssummen und der Beiträge verlangen. 
 
B § 12 Versicherung für fremde Rechnung 
1. Rechte aus dem Vertrag 
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im 
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) 
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht 
nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicher-
ten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt. 
 
2. Zahlung der Entschädigung 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den 
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Ver-
sicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte 
kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des 
Versicherungsnehmers verlangen. 
 
3. Kenntnis und Verhalten 
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versi-
cherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Ver-
halten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag 
Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten 
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umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Inte-
resse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zu-
rechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versi-
cherungsnehmers ist. 
b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn 
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder 
ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsneh-
mers nicht möglich oder nicht zumutbar war. 
c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, 
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des 
Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber 
informiert hat. 
 
B § 13 Aufwendungsersatz 
1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung 
des Schadens 
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Ver-
sicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls den Um-
ständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens 
für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versi-
cherers macht. 
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) entsprechend 
kürzen, dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Wei-
sung der Versicherers entstanden sind. 
c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versi-
cherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, 
soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstan-
den sind. 
d) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) er-
forderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
vorzuschießen. 
 
2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des 
Schadens 
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kos-
ten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu erset-
zenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten 
waren. 
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder 
Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er 
zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer 
aufgefordert wurde. 
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen. 
 
B § 14 Übergang von Ersatzansprüchen 
1. Übergang von Ersatzansprüchen 
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen ei-
nen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, 
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang 
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend 
gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versi-
cherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt 
des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Über-
gang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Per-
son hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 
 
2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprü-
chen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 
zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Be-
achtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, 
und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer 
bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erfor-
derlich mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätz-
lich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, 
als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen 
kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegen-
heit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-
rungsnehmer. 
 
B § 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
1. Kündigungsrecht 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der Ver-
tragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündi-
gung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Ver-
tragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ab-
lehnung der Entschädigung zugegangen sein. 
 
2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeit-
punkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Schriftform 
zu kündigen. 
 
3. Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ih-
rem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
 
B § 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen 
Gründen 
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung 
des Versicherungsfalls 
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vor-
sätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungs-
pflicht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges 
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungs-
nehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des 
Schadens als bewiesen. 
b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrläs-
sig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
 
2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung 
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechts-
kräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen 
Betrugs oder Betrugsversuchs festgestellt, so gelten die Vo-
raussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 
 
B § 17 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften-
änderungen 
1. Form 
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas Anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die 
das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar ge-
genüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in des-
sen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet 
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werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von 
Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 
 
2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensän-
derung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte 
dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei 
einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. 
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als 
zugegangen. 
 
3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der An-
schrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei ei-
ner Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung. 
 
B § 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-
cherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzuneh-
men betreffend 
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsver-
trags, 
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung, 
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Ver-
trags und während des Versicherungsverhältnisses. 
 
2. Erklärungen des Versicherers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-
cherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nach-
träge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 
 
3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, 
die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an 
ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht 
muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, 
wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung 
kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 
 
B § 19 Repräsentanten 
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das 
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 
 
B § 20 Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. 

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den 
Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
erlangen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versi-
cherer angemeldet worden, zählt der Zeitraum vom Beginn der 
Verjährung bis zum Zugang der in Textform mitgeteilten Ent-
scheidung des Versicherers beim Anspruchsteller bei der Frist-
berechnung nicht mit. 
 
B § 21 Zuständiges Gericht 
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versiche-
rungsvermittler 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilpro-
zessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung sei-
nen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche 
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewer-
bebetriebs zuständigen Gericht geltend machen. 
2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist aus-
schließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei 
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebs 
zuständigen Gericht geltend machen. 
 
B § 22 Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
B § 23 Sanktionsklausel 
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen 
– Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf 
die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Han-
dels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen 
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels oder Finanzsanktionen 
bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Ame-
rika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht 
europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenste-
hen. 
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Innovationsklausel 
Werden unsere ASSBVK 2019 ausschließlich zum Vorteil der Versicherungsnehmer und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten diese 
Vorteile ab dem Zeitpunkt der Änderung auch für alle Bestandsverträge, denen die ASSBVK 2019 (mit älteren Ständen) zugrunde lie-
gen. 


